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Einleitung 

1. Ausgangspunkt und Fragestellung der Arbeit 

Alle europäischen Prozessrechtskodifikationen werden vom Grundgedanken 
der Parteidisposition über den Streitgegenstand geleitet: Aus der Disposi­
tionsmaxime fliesst insbesondere auch das Recht der Parteien, über den Zeit­
punkt der Anhebung eines Prozesses und dessen Beendigung grundsätzlich 
frei verfügen zu können. 1 Die Verfahrensbeendigung kann dabei sowohl 
durch bloss einseitige als auch durch zweiseitige Akte herbeigeführt werden, 
welche nach Massgabe der nationalen Prozessordnungen prozessual jeweils 
sehr unterschiedliche Ausformungen annehmen können. Die Grenzen zwi­
schen einseitiger und einverständlicher Streitbeilegung gestalten sich dabei 
.fliessend, indem sich einseitige Akte der Verfahrensbeendigung auch auf der 
Basis von Parteivereinbarungen vollziehen können (bspw. Rückzug oder 
Anerkennung der Klage aufgrund aussergerichtlicher Einigung) oder zu ih­
rer Wirksamkeit z.T. der ausdrücklichen Zustimmung (bspw. Klagerückzug 
ab einem bestimmten Zeitpunkt) oder zumindest stillschweigenden Einwil­
ligung der Gegenpartei (bspw. Klageanerkennung durch den Beklagten und 
stillschweigende Annahme der Unterziehung durch den Kläger) bedürfen. 
Der auch als gerichtlicher Vergleich bezeichnete Prozessvergleich,2 auf 
welchen sich das Augenmerk der vorliegenden Arbeit richtet, bildet somit 

1 So z.B. ausdrücklich Art. 1 des (französischen) NCPC: „Seules les parties introduisent 
l'instance, hors !es cas ou la loi en dispose autrement. Elles ont la liberte d'y mettre fin avant 
qu'elle ne s'eteigne par l'effet du jugement ou en vertu de Ja loi." Für weitere Beispiele 
siehe STüRNER, S. 6. 

2 Während in Deutschland und in Österreich überwiegend vom Prozessvergleich die 
Rede ist, wird in der schweizerischen Lehre und Judikatur mehrheitlich der Begriff des 
gerichtlichen Vergleichs verwendet. Daneben ist aber auch der Terminus des Prozessver­
gleichs gebräuchlich. Die Begriffe werden in der in- und ausländischen Literatur und Recht­
sprechung nicht immer einheitlich verwendet: z.T. dient der gerichtliche Vergleich nur als 
Oberbegriff, so dass unter dem Begriff des Prozessvergleichs lediglich der nach Rechts­
hängigkeit eines Zivilprozesses vor Gericht abgeschlossene Vergleich verstanden wird, z.T. 
wird aber auch der im Sühne- oder Schlichtungsverfahren vorgängig einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung abgeschlossene Vergleich als Prozessvergleich bezeichnet. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird diesbezüglich nicht weiter differenziert, und die Begriffe des gerichtli­
chen Vergleichs und des Prozessvergleichs werden als Synonyme verwendet, wobei darunter 
der im Verlaufe eines Verfahrens vor der mit dem Rechtsstreit befassten Instanz (Sühne-, 
Schlichtungs- oder erkennenden Instanz) abgeschlossene Vergleich zu verstehen ist. 
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nur eine, wenn in der Praxis doch wohl wichtigste Möglichkeit gütlicher 
Streitbeilegung während eines laufenden Verfahrens. Er unterscheidet sich 
von anderen prozessualen Einigungsformen vor allem insofern, als er im 
Gegensatz zu diesen regelmässig unter unmittelbarer richterlicher Mit­
wirkung zustande kommt. 

Als ein an der Grenze zwischen Privat- und Prozessrecht angesiedeltes, 
höchst komplexes Rechtsinstitut erfreut sich der gerichtliche Vergleich 
sowohl in der in- als auch in der ausländischen Prozessrechtswissenschaft 
seit jeher grosser Beliebtheit und bildet bereits Gegenstand zahlreicher 
wissenschaftlicher Abhandlungen, die sich eingehend mit seiner Rechts­
natur, seinen materiell- und prozessrechtlichen Voraussetzungen und Wir­
kungen sowie den Möglichkeiten seiner Anfechtung aufgrund materiell­
oder prozessrechtlicher Mängel auseinandersetzen. 

Die Anerkennungs- und Vollstreckungsfähigkeit gerichtlicher Vergleiche 
wurde demgegenüber bisher kaum vertieft untersucht, was angesichts der 
überragenden Bedeutung einvernehmlicher Streitbeilegung gerade auch im 
internationalen Rechtsverkehr auf den ersten Blick überraschen mag. Ein 
Grund für die auf diesem Gebiet nur geringe Zahl veröffentlichter Gerichts­
entscheidungen und die bisherige Zurückhaltung der Lehre gegenüber die­
sem weitgehend noch unerschlossenen Problemfeld mag freilich darin zu 
suchen sein, dass sich die zwangsweise Durchsetzung eines gerichtlichen 
Vergleichs in der Regel erübrigen dürfte, steht doch die nachträgliche 
Inanspruchnahme staatlicher Zwangsgewalt bereits in einem gewissen 
Widerspruch zur konsensualen Streiterledigung, mit welcher die Vergleichs­
parteien auf eine autoritative Beurteilung ihrer Rechtsansprüche durch ein 
Gericht bewusst verzichten und stattdessen eine autonome Lösung ihres 
Konflikts herbeiführen wollten. 

Desungeachtet sollte das mit dem gerichtlichen Vergleich verfolgte 
Rechtsfriedensziel nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine der Parteien 
ihren im Vergleich enthaltenen Verpflichtungen nicht immer freiwillig nach­
kommt, den zustande gekommenen Konsens nachträglich in Frage stellt oder 
gar (vergleichswidrig) eine neue Klage über den verglichenen Anspruch er­
hebt. Gerade auch in Sachverhalten mit Auslandsbezug gebietet deshalb das 
Bedürfnis nach einer möglichst umfassenden und endgültigen Konflikt­
lösung, einen Prozessvergleich auch gegen späteren Widerstand einer Partei 
unter Zuhilfenahme staatlicher Zwangsgewalt durchsetzen zu können, was 
unter Umständen auch ein Vollstreckungsverfahren im Ausland erforderlich 
macht. Zum andern ist im Interesse einer endgültigen Streiterledigung dem 
gerichtlichen Vergleich aber mindestens auch derselbe konfliktbereinigende 
Charakter wie einem gerichtlichen Urteil zuzugestehen und seine Anerken­
nungsfähigkeit deshalb auch auf internationaler Ebene zu gewährleisten. 
Andernfalls ist der Abschluss eines Vergleichs stets mit dem Risiko einer 
erfolgreichen neuerlichen Einklagung des verglichenen Anspruchs behaftet, 
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und ein rechtsgültig zustande gekommener Vergleich kann umgekehrt auch 
nicht der Anerkennung einer späteren (vergleichswidrig) ergangenen und 
ihm widersprechenden Entscheidung entgegengehalten werden. Wie im 
Rahmen dieser Arbeit zu zeigen sein wird, entspricht indes die Rechtswirk­
lichkeit nicht immer diesen Vorgaben und zeigt zum Teil ein ganz anderes 
Bild: Die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung gerichtlicher Vergleiche 
erweist sich bei näherer Betrachtung sowohl nach staatsvertraglichem als 
auch nach autonomem Recht als höchst ungesichert, so dass dem Vergleich 
im Hinblick auf eine spätere Anerkennung und/oder Vollstreckung im Aus­
land doch nicht immer dieselbe Qualität zukommen wird wie einem gericht­
lichen Urteil. Das Risiko einer allfälligen Ungleichbehandlung von Vergleich 
und Urteil im Falle einer zwangsweisen Durchsetzung ist damit bereits im 
Zeitpunkt des Vergleichsschlusses miteinzukalkulieren und dürfte letztlich 
die Vergleichsbereitschaft der Parteien gerade auch in Sachverhalten mit 
Auslandsbezug mitunter erheblich dämpfen. 

Neuerliche Brisanz hat die Thematik der Anerkennung und Vollstreckbar­
erklärung gerichtlicher Vergleiche vor allem auch aus transatlantischer Sicht 
gewonnen: Immer öfter werden auch europäische Unternehmen mit ameri­
kanischen Sammelklagen3 konfrontiert, die meist nicht durch streitiges Ur­
teil erledigt werden, sondern zu mehr als 90%4 mit millionenschweren Ver­
gleichen (sog. Class Action Settlements) enden. Die vorliegende Darstellung 
soll sich allerdings auf die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung gericht­
licher Vergleiche innerhalb Europas beschränken und klammert die mit den 
amerikanischen C/ass Action Settlements verbundenen Probleme aufgrund 
der mannigfachen Besonderheiten des amerikanischen Zivilprozessrechts 
und dem speziellen Klagetypus der Class Action bewusst aus.5 

3 Im Rahmen der Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilprozessrechts wurde auch 
die Frage der Einführung der Sammelklage ins schweizerische Recht diskutiert (siehe 
Motion ERWIN JuTZET vom 28 . September 1998, abrufbar unter <http://www.parlament.ch/ 
afs/data/d/gesch/ l 998/d _gesch _ 1998340 l .htm> sowie SAMUEL P. BAUMGARTNER, Class 
Actions in der Schweiz? Ansätze für eine nutzbringende Verwendung vergleichender Be­
trachtung des US-amerikanischen Prozessrechts, in: Schindler B./Schlauri R. [Hrsg.], Auf 
dem Weg zu einem einheitlichen Verfahren. Analysen und Perspektiven von Assistierenden 
des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich, Zürich 2001, S. 111 ff.). Der 
Vorentwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung sieht jedoch von diesem Experi­
ment unter anderem auch deshalb ab, weil die Gefahr besteht, dass bei hohen Streitwerten 
unbegründete Klagen einzig aus dem Grund eingereicht werden, um die beklagte Partei zu 
einem Vergleich zu nötigen (siehe Begleitbericht zu Art. 79 VE ZPO, S. 45 f.). 

4 Siehe MARKUS LENENBACH, Reformen des U.S.-amerikanischen Kapitalanlagerechts: 
Abwehr missbräuchlicher Schadensersatzklagen und ein „safe harbor" für Unternehmens­
prognosen, WM 1999, S. 1393 ff.; PETER HEIDENBERGER, 96,8 Prozent amerikanischer Klagen 
enden durch Vergleich, RIW 1997, S. 464 ff. 

5 Für weiterführende Hinweise siehe ISABELLE RoMY, Litiges de masse. Des class actions 
aux solutions suisses dans les cas de pollutions et de toxiques, Fribourg 1997, S. 143 ff.; 
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Von der vorliegenden Darstellung ebenfalls nicht berücksichtigt werden 
Vergleiche, die im Rahmen von Konkurs- und Insolvenzverfahren geschlos­
sen werden sowie Vergleiche, die in schiedsrichterlichen Verfahren unter 
Ausschluss staatlicher Gerichtsbarkeit zustande gekommen sind. Wenn­
gleich zwischen den einzelnen Vergleichsarten nach Massgabe der nationa­
len Rechtsordnungen mehr oder weniger weit gehende Parallelen auszu­
machen sind, folgt doch ihre Ausgestaltung prinzipiell eigenen Regeln und 
ist losgelöst von derjenigen des Prozessvergleichs, so dass für sie auch im 
internationalen Verhältnis jeweils unterschiedlich strenge Vorschriften und 
andersartige Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln gelten. 

Ausgebend von der Erkenntnis, dass die Bedeutung der einvernehmli­
chen Streiterledigung ganz allgemein im Wachsen begriffen ist und damit 
auch im europäischen Rechtsverkehr zunehmend aufgewertet wird, soll mit 
der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen werden, Möglichkeiten 
und Grenzen der Durchsetzung in- und ausländischer Prozessvergleiche im 
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr der Schweiz aufzuzeigen und mögli­
che Lösungsvorschläge für eine Sicherstellung ihrer Anerkennung und Voll­
streckung im internationalen Verhältnis zu erarbeiten. 

II. Gang der Untersuchung 

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: In Teil I soll zunächst der Prozess­
vergleich von anderen Formen einvernehmlicher Streitbeilegung abgegrenzt 
und damit das Thema der vorliegenden Arbeit umrissen werden(§ l). An­
schliessend folgt ein kurzer Überblick über die historische Entwicklung des 
gerichtlichen Vergleichs vom ursprünglich rein privatrechtlichen Vertrag hin 
zu einem mit prozessualen Wirkungen versehenen Urteilssurrogat, wobei 
auch kurz die in der deutschen und österreichischen Prozessrechtswissen­
schaft entwickelten Theorien zur Rechtsnatur des gerichtlichen Vergleichs 
skizziert werden sollen (§ 2). 

Teil II der Arbeit vergleicht sodann die Ausgestaltung des gerichtlichen 
Vergleichs in der Schweiz mit derjenigen in ausgewählten ausländischen 
Rechtsordnungen: § 3 ist zunächst dem gerichtlichen Vergleich nach schwei­
zerischem Recht gewidmet und bezweckt eine generelle Annäherung an die 
im Zusammenhang mit diesem Rechtsphänomen auftauchenden Problem­
stellungen und Kernfragen: Anhand einer gerafften Darstellung, welche 
bereits aufgrund der zahlreichen kantonal unterschiedlichen Regelungen 

DIES., Class actions americaines et droit international prive suisse, AJP/PJA, S. 795, S. 798 
f.; ADRIAN DöRIG, Anerkennung und Vollstreckung US-amerikanischer Entscheidungen in 
der Schweiz, Diss. St. Gallen 1998, S. 88 f., S. 439 ff. ; HESS, S. 3 73 ff.; GREIN ER, S. 217 ff.; 
SPINDLER, S. 70 ff. 
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keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, sollen in diesem Para­
graphen die wichtigsten materiell- und prozessrechtlichen Voraussetzungen 
und Wirkungen des gerichtlichen Vergleichs sowie die damit verbundene 
Anfechtungsproblematik aufgezeigt werden, wobei am Rande auch auf die 
Besonderheiten der Prozesserledigung durch Vergleich bei Sachverhalten 
mit Auslandsbezug eingegangen wird. Nach diesem vorbereitenden Über­
blick über das schweizerische Recht wird in § 4 gezeigt, wie in wichtigen 
ausländischen Rechtsordnungen innerhalb Europas das Institut des Prozess­
vergleichs ausgestaltet ist und welches die wichtigsten Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten dieser Regelungen sind. Diese rechtsvergleichende Dar­
stellung konzentriert sich im wesentlichen auf die Nachbarstaaten der 
Schweiz (Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien), nimmt aber auch 
Bezug auf die besondere Ausgestaltung des gerichtlichen Vergleichs im an­
gelsächsischen Raum. 

Im Anschluss an diesen rechtsvergleichenden Teil der Arbeit sollen in 
Teil III die Möglichkeiten und Grenzen der Anerkennung und Vollstreckung 
in- und ausländischer Prozessvergleiche im grenzüberschreitenden Rechts­
verkehr der Schweiz untersucht werden: Dabei wird zunächst auf die 
Problematik der Qualifikation im Internationalen Zivilprozessrecht allge­
mein und die Qualifikation des Vergleichsbegriffs im besonderen eingegan­
gen (§ 5). In einem nächsten Schritt wird sodann die Anerkennungs- und 
Vollstreckungsfähigkeit des Prozessvergleichs nach staatsvertraglichem so­
wie nach autonomem in- und ausländischem Recht untersucht (§ 6). Am 
Ende dieses Paragraphen steht ein Überblick über aktuelle laufende und 
z.T. bereits abgeschlossene Gesetzgebungsprojekte auf internationaler 
Ebene und deren mögliche Auswirkungen auf die Anerkennungs- und Voll­
streckungsfähigkeit gerichtlicher Vergleiche. Die folgenden Ausführungen, 
welche diesen Teil der Arbeit beenden, sind schliesslich den für Prozess­
vergleiche geltenden Anerkennungs- und Vollstreckungsvoraussetzungen, 
möglichen Anerkennungshindernissen sowie der Frage der Anfechtung des 
Prozessvergleichs aufgrund materiellrechtlicher Mängel im Rahmen des 
Exequaturverfahrens gewidmet (§ 7). Diese Darstellung berücksichtigt 
wiederum staatsvertragliche Regelungen sowie autonomes in- und ausländi­
sches Recht. 

Am Ende der Arbeit werden schliesslich im Rahmen einer zusammen­
fassenden Schlussbetrachtung die Möglichkeiten und Grenzen der Durch­
setzung in- und ausländischer gerichtlicher Vergleiche de lege lata und de 
lege ferenda nochmals aufgezeigt und abschliessend gewürdigt. 





Teil 1 

Einführung 





§ 1 

Abgrenzung des Prozessvergleichs von anderen Formen 
konsensualer Streitbeilegung 

Die gütliche Beilegung eines Rechtsstreits kann sowohl im vorprozessualen 
Stadium als auch erst während eines hängigen Verfahrens erfolgen. Der 
Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs bildet dabei keineswegs die ein­
zige Möglichkeit einvernehmlicher Streitbeilegung während eines bereits 
laufenden Verfahrens: Dasselbe Ergebnis kann grundsätzlich auch in Gestalt 
aussergerichtlicher Einigungsformen erzielt werden, welche sich vom ge­
richtlichen Vergleich vor allem insofern unterscheiden, als sie nur mittelbare 
prozessuale Wirkungen auf einen hängigen Rechtsstreit zu erzeugen ver­
mögen und regelmässig keine selbständigen vol/streckungsrechtlichen Wir­
kungen entfalten. Eine generelle Grenzziehung zwischen aussergerichtli­
chen Einigungsformen und gerichtlichen Vergleichen lässt sich hingegen 
weder nach dem Zeitpunkt ihres Zustandekommens noch nach dem Ausmass 
richterlicher Mitwirkung vornehmen, da in manchen Rechtsordnungen auch 
solche Vergleiche als gerichtliche gelten, die vorgängig einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung zwecks Verhinderung eines Prozesses vor einer Sühne­
oder besonderen Schlichtungsinstanz abgeschlossen werden, während in an­
deren Rechtsordnungen derartige Vergleiche lediglich als aussergerichtliche 
gelten und damit als rein materiellrechtliche Verträge behandelt werden. 1 

1 Siehe dazu unten, §§ 3 und 4. 
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1. Einseitige Akte der Streitbeilegung 
(Klagerückzug, Klageverzicht oder Klageanerkennung) 

aufgrund von Parteivereinbarungen 

Ohne einer Begriffsbestimmung des gerichtlichen Vergleichs bereits zu Be­
ginn dieser Arbeit vorzugreifen, lässt sich dieser allgemein definieren als 
eine durch gegenseitig übereinstimmende Willenserklärungen zustande ge­
kommene und gerichtlich bekräftigte Vereinbarung der Parteien, mit wel­
cher diese einen hängigen Rechtsstreit durch gegenseitige Zugeständnisse 
beenden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der gerichtliche Vergleich 
von einseitigen Akten der Prozessbeendigung, welchen das dem Prozess­
vergleich zugeschriebene vertragliche Element regelmässig abgeht und die 
lediglich eine die Streitigkeit betreffende einseitige Willenserklärung sei­
tens des Klägers (Klagerückzug oder Klageverzicht) oder des Beklagten 
(Klageanerkennung) voraussetzen. Soweit sich solche einseitige Akte auf 
der Basis einverständlichen Parteihandelns vollziehen, können sie jedoch in 
einem weiteren Sinne der gütlichen Streitbeilegung zugerechnet werden und 
eröffnen damit den Parteien auch zweckmässige Alternativen zum Abschluss 
eines Prozessvergleichs. Jede Rechtsordnung kennt entsprechende Gestal­
tungsformen mit allerdings unterschiedlicher prozessualer Ausformung 
dieser Grundphänomene, die den Prozessvergleich in seinen Wirkungen 
z.T. übertreffen, z.T. aber auch hinter ihm zurückbleiben: Während Klage­
rückzug und Klageverzicht naturgemäss keinen vollstreckungsfähigen 
Inhalt aufweisen, hat jedenfalls die Klageanerkennung die Vollstreckungs­
wirkung mit dem Prozessvergleich gemeinsam. Der Vorteil dieser Gestal­
tungsform gegenüber dem Prozessvergleich besteht nach manchen Rechts­
ordnungen darin, dass sie zu einem nichtstreitigen Urteil führt, das in 
materielle Rechtskraft erwächst und eine Zweitklage unzulässig macht,2 wo-

2 Während in der Schweiz die prozessuale Ausgestaltung einseitiger Akte der Prozess­
erledigung grundsätzlich mit derjenigen des Prozessvergleichs übereinstimmt und die Pro­
zessbeendigung je nach kantonaler Prozessordnung entweder unmittelbar durch Parteier­
klärung oder aber erst durch einen entsprechenden Erledigungsentscheid herbeigeführt 
wird, entsprechen diese Prozesserledigungsformen in anderen Rechtsordnungen in ihrer 
prozessualen Ausformung und in ihren Wirkungen nicht immer derjenigen des Prozessver­
gleichs: So ergeht bspw. in Deutschland und in Österreich auf Antrag des Beklagten ein 
Verzichtsurteil, wenn der Kläger auf seinen Anspruch verzichtet (§ 306 DZPO bzw. 394 
ÖZPO) oder ein Anerkenntnisurteil, wenn eine Partei den gegen sie geltend gemachten 
Anspruch ganz oder zum Teil anerkennt (§ 307 DZPO bzw. § 395 ÖZPO), während der 
Prozessvergleich lediglich gerichtlich protokolliert wird und nach deutscher und öster­
reichischer Auffassung im Gegensatz zu solchen (nichtstreitigen) Urteilen auch nicht in 
materielle Rechtskraft erwachsen kann (siehe dazu auch unten, § 4 1. und II.). 
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